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Der Unternehmer ist für die Einhaltung der Arbeitssicherheit verantwortlich. 
Er handelt grob fahrlässig im Sinne des § 110 Abs. 1 SGB VII, wenn er die elementaren Si-
cherungsanforderungen der §§ 11, 12 BGV C 22 außer Acht lässt. 
Den Versicherten trifft kein Mitverschulden, wenn er die persönliche Schutzausrüstung 
nicht anlegt, weil Anschlagpunkte zur Befestigung am Dach fehlen. 
 
§ 110 Abs. 1 SGB VII, §§ 11, 12 BGV C 22, § 13 Abs. 2 ArbSchG, § 87 InsO 
 
Urteil des LG Aachen vom 26.02.2015 –12 O 178/14 – 
 

Die Klägerin, ein Unfallversicherungsträger, nimmt den Beklagten zu 2, den Geschäftsführer der 
W–GmbH, und den Beklagten zu 1, den Insolvenzverwalter, auf Erstattung von Aufwendun-
gen in Höhe von ca. 250.000 € in Anspruch, die ihr infolge eines Arbeitsunfalls des bei ihr ver-
sicherten S. entstanden sind. Ferner begehrt sie die Feststellung, dass die Beklagten auch für 
zukünftig entstehende Aufwendungen anlässlich des Arbeitsunfalls einzustehen haben. 
Die W–GmbH hatte den Auftrag, auf dem Dach einer Reithalle in ca. 10 m Höhe eine Solaran-
lage zu installieren. Die persönlichen Schutzausrüstungen der Mitarbeiter befanden sich im 
Wagen der W-GmbH. Anschlagpunkte zur Befestigung der Schutzausrüstung waren auf dem 
Dach nicht vorhanden, auch gab es kein Gerüst mit Sicherheitsnetz oder lastverteilende Beläge 
oder Laufstege. Als S. auf eine auf dem Dach befindliche Lichtleiste trat, stürzte er ca. 8 m in 
die Tiefe, weil die Lichtleiste unter seinem Gewicht zerbrach. S. erlitt ein schweres Schädel-
Hirn-Trauma und wird voraussichtlich dauerhaft erwerbsunfähig bleiben. 
Nach Ansicht des LG Aachen ist die Klage zulässig und vollumfänglich begründet. Die Klägerin 
sei nicht gemäß § 87 InsO gehalten, ihre Forderung zur Insolvenztabelle anzumelden, da sie 
gemäß § 110 VVG ein Recht auf abgesonderte Befriedigung aus der Entschädigungsforde-
rung gegen den Versicherer habe, welches sie zulässigerweise durch unmittelbare Klage gegen 
den Insolvenzverwalter geltend machen könne (vgl. S. 5 des Urteils). 
Die Klage sei auch gemäß §§ 110 Abs. 1, 111, 104 bis 107 SGB VII begründet. Eine grob 
fahrlässige Verursachung des Versicherungsfalles liege vor, da gegen elementare Siche-
rungspflichten zum Schutz vor tödlichen Gefahren verstoßen wurde (vgl. S. 6 des Urteils). Die 
Unfallverhütungsvorschriften (UVV) des § 12 Abs. 1 Nr. 4 der BGV C 22 seien nicht eingehal-
ten worden, weil keine Absturzsicherungen vorhanden waren, ebenso wenig wie die nach Abs. 
2 dieser Vorschrift erforderlichen Auffangvorrichtungen oder der nach Abs. 3 notwendige An-
seilschutz. Die zusätzlich in § 11 der BGV C 22 vorgesehenen besonderen Verkehrswege für 
Arbeiten auf Bauteilen, die brechen können, hätten ebenfalls gefehlt.  
Die Nichteinhaltung der genannten UVV sei auch subjektiv unentschuldbar, weil Verstöße 
gegen elementare Sicherungspflichten vorlägen und weil der Beklagte zu 2 nach § 13 Abs. 1 
Nr. 2 ArbSchG für die Einhaltung der UVV verantwortlich gewesen sei (vgl. S. 7 des Urteils). Er 
könne sich nicht damit entlasten, der Vorarbeiter sei für die Arbeitssicherheit verantwortlich ge-
wesen, da die hierfür notwendige schriftliche Pflichtenübertragung nach § 13 Abs. 2 Arb-
SchG fehle. Ebenso schließe die mangelnde Kenntnis der UVV die grobe Fahrlässigkeit nicht 
aus. Ein Mitverschulden des S. wegen Nichtanlegens der Schutzausrüstung liege nicht vor, da 
geeignete Anschlagpunkte zur Befestigung am Dach fehlten und weil die nach den §§ 11, 12 
BGV C 22 vorrangigen bauseitigen Absturzsicherungen nicht vorhanden waren (vgl. S. 8 
des Urteils). Sein Fehltritt auf die Lichtleiste könne S. auch nicht anspruchsmindernd entgegen 
gehalten werden, da lastverteilende Verkehrswege gefehlt hätten. Die Klägerin treffe kein 
Mitverschulden, weil der Unternehmer selbst für den betriebssicheren Zustand seiner Arbeits-
vorrichtungen zu sorgen habe (der Beklagte zu 2 hatte sich auf fehlende Schulung durch die 
Klägerin vor dem Unfall berufen). 
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Das Landgericht Aachen hat mit Urteil vom 26.02.2015 – 12 O 178/14 –  
wie folgt entschieden: 
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